
DVO 2021 

HBSV-
Durchführungsverordnung 2020 

Seite 1 Stand 
19.11.2019 

 

 

ZUSATZ ZUR 

 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 2021 

 
 

 
Nachwuchsspielbetrieb 

 

 
 

 
Art. 12.1.01 (Ergänzung zum Text der BuSpO) 

„Spielberechtigte Jahrgänger“ 
 

Mit der Zusammenfassung der AfW Sitzung am 12.12.2020 teilte der DBV unter dem Punkt DBV-
Veranstaltungen folgendes mit: 

1. Der BWBSV hatte einen Antrag gestellt, dass in der Saison 2021 in allen DBV-
Veranstaltungen die jeweils ältesten spielberechtigten Jahrgänge vom Jahr 2020 
einmalig spielberechtigt sind. Der Antrag wurde vom AfW teilweise genehmigt. Sowohl 
bei den Junioren als auch bei den Juniorinnen darf der jeweils älteste Jahrgang aus 
2020 auch am Länderpokal und/oder der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Für die 
anderen Altersklassen (Schüler, Jugend) hat der AfW den Antrag abgelehnt. Zum einen sind 
die Leistungsunterschiede in diesen Altersklassen vergleichsweise hoch und zum anderen 
werden sie in den nächsten Jahren noch weitere Gelegenheiten haben an einer DBV-
Veranstaltung teilzunehmen.  

Für die Saison 2021 wird der HBSV diese Regelung für den Spielbetrieb Junioren/Juniorinnen 
übernehmen, damit sich die teilnehmenden Mannschaften die Saison über bereits als Team für die 
DM vorbereiten können. 

Die ältesten spielberechtigten Jahrgänge Junioren/Juniorinnen für die Saison 2021 sind: 

- Baseball: 2002 
- Softball: 2001 

 

Genehmigt durch den Ausschuss für Wettkampfsport (AfW) des DBV am 29.01.2021. 

 
 


